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Herausgepickt

Beat Richner

Echo 31

Neue Volksinitiative gegen Kriegsmaterialproduzenten

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) hat an

ihrer jährlichen Vollversammlung Anfang April einstimmig

beschlossen, eine Volksinitiative «Gegen die Finanzierung

von Kriegsmaterialproduzenten» zu lancieren. Und

die SP hat bei ihrer Delegiertenversammlung den Ent-

schluss gefasst, bei der Unterschriftensammlung für die

Initiative mitzutun. Die GSoA will - gemeinsam mit den

Jungen Grünen - der Schweizer Nationalbank und den

Pensionskassen untersagen, in die Rüstungsindustrie zu
investieren. Letztmals versuchte die GSoA 2009 erfolglos,

mit einer Initiative das Geschäft mit Kriegsmaterial
einzudämmen.

Alte Banknoten behalten ihren Wert

Alte Schweizer Banknoten sollen künftig ohne Frist gegen

ihren Wert eingetauscht werden können. Der Bundesrat

schlägt im Einvernehmen mit der Schweizerischen

Nationalbank SNB die Aufhebung der heute geltenden
Umtauschfrist vor. Damit will er verhindern, dass sich jemand
im Besitz von Banknoten befindet, die plötzlich ihrenWert
verlieren. Potenzielle Opfer sind namentlich die Erbinnen

Wer heute um die fünfzig ist, dürfte sich noch lebhaft an Beatocello

erinnern, den traurigen Clown mit dem grossen, dem kleinen und

dem ganz kleinen Cello. Beat Richner hat eine ganze Generation von
Schweizer Kindern in den 70er-Jahren mit seinen Auftritten begleitet.

Anderen ist er später vor allem als wohltätiger Kinderarzt zum

Begriffgeworden.

Als solcher hat Richner Anfang der 90er-Jahre in Phnom Penh ein

zerstörtes Kinderspital wiederaufgebaut. Er leitete es seither selbst

und baute es stetig aus. Im Lauf der Jahre eröffnete der Zürcher
ausserdem drei weitere Kinderspitäler in Kambodscha. Rund zwölf
Millionen Kinder, so heisst es, hätten Richner und seine Teams allein

in den ersten zehn Jahren ihres Wirkens in Asien behandelt. Fast

90 Prozent aller kranken Kinder des Landes sollen irgendwann beim

Schweizer in Behandlung gewesen sein. Das brachte dem unermüdlichen

Macher den Übernamen «Doctor God» ein.

Beat Richner erhielt für sein Lebenswerk zwei Ehrendoktortitel,
2002 wurde er zum «Schweizer des Jahres» gewählt. Doch er blieb

bescheiden. Der Arzt kehrte immer wieder in die Schweiz zurück, um
mit seinem Cello Geld für die Spitäler einzuspielen. Und er arbeitete

unermüdlich für die Kinder Kambodschas.

Nun muss Beat Richner jedoch kürzertreten. Der 70-Jährige ist

schwer erkrankt und hat die Leitung seiner Spitäler abgegeben. Auch

seine geplanten Auftritte hat er absagen müssen.

Es bleibt zu hoffen, dass Richner den Kindern dieser Welt noch

lange erhalten bleibt. Mit seinen Spitälern und der Figur des Beatocello

hat er sich bereits jetzt unvergesslich gemacht. MARKO LEHTINEN
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und Erben eines Vermögens, das Banknoten enthält, die

nicht mehr umgetauscht werden können. Auch ausländische

Arbeitnehmer, die in ihr Herkunftsland zurückgekehrt
sind und Banknoten alter Serien aufbewahrt haben, könnten

betroffen sein.

Bekenntnis des Bundesrats zum E-Voting

Der Bundesrat hat sich in einem Grundsatzentscheid dafür

ausgesprochen, die Grundlagen für ein flächendeckendes

E-Voting in der Schweiz zu schaffen. Die elektronische

Stimmabgabe solle als dritter Stimmkanal etabliert werden

und in einigen Jahren gleichberechtigt sein mit der

brieflichen Stimmabgabe und dem Stimmen an der Urne.

Allerdings will der Bundesrat die Kantone zumindest vorerst

nicht zur Möglichkeit des E-Votings verpflichten. Nun

macht sich eine eigens gebildete Expertengruppe daran, die

Vernehmlassungsvorlage für das E-Voting auszuarbeiten.

Das Parlament wird seine Beratungen dazu vermutlich im

kommenden Jahr beginnen.
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